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UNIONSVERTRAG
"Artikel 3 

5. In ihren Beziehungen zur übrigen Welt schützt und fördert die Union ihre Werte und 
Interessen und trägt zum Schutz ihrer Bürgerinnen und Bürger bei. Sie leistet einen Beitrag zu 
Frieden, Sicherheit, globaler nachhaltiger Entwicklung, Solidarität und gegenseitiger Achtung 
unter den Völkern, zu freiem und gerechtem Handel, zur Beseitigung der Armut und zum 
Schutz der Menschenrechte, insbesondere der Rechte des Kindes, sowie zur strikten 
Einhaltung und Weiterentwicklung des Völkerrechts, insbesondere zur Wahrung der Grund-
sätze der Charta der Vereinten Nationen. 

"KAPITEL 1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER DAS AUSWÄRTIGE HANDELN 
DER UNION 
Artikel 10 a 

1. Die Union lässt sich bei ihrem Handeln auf internationaler Ebene von den Grundsätzen 
leiten, welche für ihre eigene Entstehung, Entwicklung und Erweiterung maßgebend waren 
und denen sie auch weltweit zu stärkerer Geltung verhelfen will: Demokratie, Rechtsstaat-
lichkeit, die universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten, die Achtung der Menschenwürde, der Grundsatz der Gleichheit und der Grundsatz der 
Solidarität sowie die Achtung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und des 
Völkerrechts. 
Die Union strebt an, die Beziehungen zu Drittländern und zu regionalen oder weltweiten 
internationalen Organisationen, die die in Unterabsatz 1 aufgeführten Grundsätze teilen, 
auszubauen und Partnerschaften mit ihnen aufzubauen. Sie setzt sich insbesondere im Rah-
men der Vereinten Nationen für multilaterale Lösungen bei gemeinsamen Problemen ein. 
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2. Die Union legt die gemeinsame Politik sowie Maßnahmen fest, führt diese durch und setzt 
sich für ein hohes Maß an Zusammenarbeit auf allen Gebieten der internationalen Bezie-
hungen ein, um 
(a) ihre Werte, ihre grundlegenden Interessen, ihre Sicherheit, ihre Unabhängigkeit und ihre 

Unversehrtheit zu wahren; 
(b) Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die Menschenrechte und die Grundsätze des Völker-

rechts zu festigen und zu fördern; 
(c) nach Maßgabe der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen sowie der 

Prinzipien der Schlussakte von Helsinki und der Ziele der Charta von Paris, einschließ-
lich derjenigen, die die Außengrenzen betreffen, den Frieden zu erhalten, Konflikte zu 
verhüten und die internationale Sicherheit zu stärken; 

1Artikel 19 wird wie folgt geändert: 

(iii) Der folgende neue Unterabsatz 3 wird eingefügt: 
"Wenn die Union einen Standpunkt zu einem Thema festgelegt hat, das auf der Ta-
gesordnung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen steht, beantragen die dort 
vertretenen Mitgliedstaaten, dass der Hohe Vertreter gebeten wird, den Standpunkt 
der Union vorzutragen." 

"ABSCHNITT 2 BESTIMMUNGEN ÜBER DIE GEMEINSAME SICHERHEITS- UND 
VERTEIDIGUNGSPOLITIK". 

1
2Als Artikel 27 wird der bisherige Artikel 17 eingefügt, der wie folgt geändert wird: 

(a) Der folgende neue Absatz 1 wird eingefügt und der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2: 
"1. Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist integraler Bestandteil der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Sie sichert der Union eine auf zivile und 
militärische Mittel gestützte Fähigkeit zu Operationen. Auf diese kann die Union bei 
Missionen außerhalb der Union zur Friedenssicherung, Konfliktverhütung und Stärkung 
der internationalen Sicherheit in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen zurückgreifen. Sie erfüllt diese Aufgaben mit Hilfe der Fähigkeiten, 
die von den Mitgliedstaaten bereitgestellt werden." 

(b) Absatz 1, der Absatz 2 wird, wird wie folgt geändert: 
(i) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 
"Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik umfasst die schrittweise Festle-
gung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union. Diese führt zu einer gemein-
samen Verteidigung, sobald der Europäische Rat dies einstimmig beschlossen hat. Er 
empfiehlt in diesem Fall den Mitgliedstaaten, einen Beschluss in diesem Sinne im Ein-
klang mit ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften zu erlassen." 
(ii) In Unterabsatz 2 werden die Worte "nach diesem Artikel" durch die Worte "nach 

diesem Abschnitt " ersetzt. 
(iii) Unterabsatz 3 wird gestrichen. 

(c) Die bisherigen Absätze 2 bis 5 werden durch folgende Absätze ersetzt: 
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"3. Die Mitgliedstaaten stellen der Union für die Umsetzung der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik zivile und militärische Fähigkeiten als Beitrag zur 
Verwirklichung der vom Rat festgelegten Ziele zur Verfügung. Die Mitgliedstaaten, die 
zusammen multinationale Streitkräfte aufstellen, können diese auch für die Gemeinsame 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik zur Verfügung stellen. 
Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu 
verbessern. Die Agentur für die Bereiche Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten, 
Forschung, Beschaffung und Rüstung (Europäische Verteidigungsagentur) ermittelt den 
operativen Bedarf und fördert Maßnahmen zur Bedarfsdeckung, trägt zur Ermittlung von 
Maßnahmen zur Stärkung der industriellen und technologischen Basis des Verteidi-
gungssektors bei und führt diese Maßnahmen gegebenenfalls durch, beteiligt sich an der 
Festlegung einer europäischen Politik im Bereich der Fähigkeiten und der Rüstung und 
unterstützt den Rat bei der Beurteilung der Verbesserung der militärischen Fähigkeiten. 
4. Beschlüsse zur Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, einschließlich der 
Beschlüsse über die Einleitung einer Mission nach diesem Artikel, werden vom Rat 
einstimmig auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheits-
politik oder auf Initiative eines Mitgliedstaats erlassen. Der Hohe Vertreter kann gege-
benenfalls gemeinsam mit der Kommission den Rückgriff auf einzelstaatliche Mittel 
sowie auf Instrumente der Union vorschlagen. 
5. Der Rat kann zur Wahrung der Werte der Union und im Dienste ihrer Interessen eine 
Gruppe von Mitgliedstaaten mit der Durchführung einer Mission im Rahmen der Union 
beauftragen. Die Durchführung einer solchen Mission fällt unter Artikel 29. 
6. Die Mitgliedstaaten, die anspruchsvollere Kriterien in Bezug auf die militärischen 
Fähigkeiten erfüllen und die im Hinblick auf Missionen mit höchsten Anforderungen 
untereinander weiter gehende Verpflichtungen eingegangen sind, begründen eine Stän-
dige Strukturierte Zusammenarbeit im Rahmen der Union. Diese Zusammenarbeit erfolgt 
nach Maßgabe von Artikel 31. Sie berührt nicht die Bestimmungen des Artikels 28. 
7. Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
müssen die anderen Mitgliedstaaten nach Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen 
alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung leisten. Dies lässt den besonderen 
Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten unbe-
rührt. 
Die Verpflichtungen und die Zusammenarbeit in diesem Bereich bleiben im Einklang mit 
den im Rahmen der Nordatlantikvertrags-Organisation eingegangenen Verpflichtungen, 
die für die ihr angehörenden Staaten weiterhin das Fundament ihrer kollektiven 
Verteidigung und das Instrument für deren Verwirklichung ist." 

"Artikel 28 
1. Die in Artikel 27 Absatz 1 vorgesehenen Missionen, bei deren Durchführung die Union auf 
zivile und militärische Mittel zurückgreifen kann, umfassen gemeinsame Abrüs-
tungsmaßnahmen, humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, Aufgaben der militärischen 
Beratung und Unterstützung, Aufgaben der Konfliktverhütung und der Erhaltung des Frie-
dens sowie Kampfeinsätze im Rahmen der Krisenbewältigung einschließlich Frieden schaf-
fender Maßnahmen und Operationen zur Stabilisierung der Lage nach Konflikten. Mit allen 
diesen Missionen kann zur Bekämpfung des Terrorismus beigetragen werden, unter anderem 
auch durch die Unterstützung für Drittländer bei der Bekämpfung des Terrorismus in ihrem 
Hoheitsgebiet. 
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2. Der Rat erlässt die Beschlüsse über Missionen nach Absatz 1; in den Beschlüssen sind Ziel 
und Umfang der Missionen sowie die für sie geltenden allgemeinen Durchführungsbe-
stimmungen festgelegt. Der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik sorgt 
unter Aufsicht des Rates und in engem und ständigem Benehmen mit dem Politischen und 
Sicherheitspolitischen Komitee für die Koordinierung der zivilen und militärischen Aspekte 
dieser Missionen. 

Artikel 29 
1. Im Rahmen der nach Artikel 28 erlassenen Beschlüsse kann der Rat die Durchführung einer 
Mission einer Gruppe von Mitgliedstaaten übertragen, die dies wünschen und über die für 
eine derartige Mission erforderlichen Fähigkeiten verfügen. Die betreffenden Mitgliedstaaten 
vereinbaren in Absprache mit dem Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik untereinander die Ausführung der Mission. 
12. Die an der Durchführung der Mission teilnehmenden Mitgliedstaaten unterrichten den Rat 
von sich aus oder auf Antrag eines anderen Mitgliedstaats regelmäßig über den Stand der 
Mission. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten befassen den Rat sofort, wenn sich aus der 
Durchführung der Mission schwerwiegende Konsequenzen ergeben oder das Ziel der Mission, 
ihr Umfang oder die für sie geltenden Regelungen, wie sie in den in Absatz 1 genannten 
Beschlüssen festgelegt sind, geändert werden müssen. Der Rat erlässt in diesen Fällen die 
erforderlichen Beschlüsse.

VERTRAG ÜBER ARBEITSWEISE

Beziehungen der Union zu internationalen Organisationen und Drittländern und 
Delegationen der Union 175) 

1Es wird ein Titel VI mit den folgenden Artikeln 188 p und 188 q eingefügt, wobei Artikel 188 p 
die Artikel 302 bis 304 ersetzt: 

"TITEL VI BEZIEHUNGEN DER UNION ZU INTERNATIONALEN 
ORGANISATIONEN UND DRITTLÄNDERN UND DELEGATIONEN DER UNION 

Artikel 188 p 
1. Die Union betreibt jede zweckdienliche Zusammenarbeit mit den Organen der Vereinten 
Nationen und denen der VN-Sonderorganisationen, dem Europarat, der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung. 
Die Union unterhält ferner, soweit zweckdienlich, Beziehungen zu anderen internationalen 
Organisationen. 

2. Die Durchführung dieses Artikels obliegt dem Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und der Kommission. 

Artikel 188 q 
1. Die Delegationen der Union in Drittländern und bei internationalen Organisationen sorgen 
für die Vertretung der Union. 

2. Die Delegationen der Union unterstehen der Leitung des Hohen Vertreters der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik. Sie werden in enger Zusammenarbeit mit den diplomatischen 
und konsularischen Vertretungen der Mitgliedstaaten tätig." 
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Solidaritätsklausel 176) 
1Der folgende neue Titel VII mit dem folgenden neuen Artikel 188 r wird eingefügt: 

"TITEL VII SOLIDARITÄTSKLAUSEL 
Artikel 188 r 

1. Die Union und ihre Mitgliedstaaten handeln gemeinsam im Geiste der Solidarität, wenn ein 
Mitgliedstaat von einem Terroranschlag, einer Naturkatastrophe oder einer vom Menschen 
verursachten Katastrophe betroffen ist. Die Union mobilisiert alle ihr zur Ver-fügung 
stehenden Mittel, einschließlich der ihr von den Mitgliedstaaten bereitgestellten militärischen 
Mittel, um 
(a) – terroristische Bedrohungen im Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten abzuwenden; 

– die demokratischen Institutionen und die Zivilbevölkerung vor etwaigen Terror-
anschlägen zu schützen; 

– im Falle eines Terroranschlags einen Mitgliedstaat auf Ersuchen seiner politischen 
Organe innerhalb seines Hoheitsgebiets zu unterstützen; 

(b) im Falle einer Naturkatastrophe oder einer vom Menschen verursachten Katastrophe einen 
Mitgliedstaat auf Ersuchen seiner politischen Organe innerhalb seines Hoheits-gebiets 
zu unterstützen. 

2. Ist ein Mitgliedstaat von einem Terroranschlag, einer Naturkatastrophe oder einer vom 
Menschen verursachten Katastrophe betroffen, so leisten die anderen Mitgliedstaaten ihm auf 
Ersuchen seiner politischen Organe Unterstützung. Zu diesem Zweck sprechen die 
Mitgliedstaaten sich im Rat ab. 

3. Die Einzelheiten für die Anwendung dieser Solidaritätsklausel durch die Union werden 
durch einen Beschluss festgelegt, den der Rat aufgrund eines gemeinsamen Vorschlags der 
Kommission und des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik erlässt. 
Hat dieser Beschluss Auswirkungen im Bereich der Verteidigung, so entscheidet der Rat nach 
Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union. Das Europäische Parlament 
wird darüber unterrichtet. 
Für die Zwecke dieses Absatzes unterstützen den Rat unbeschadet des Artikels 207 das 
Politische und Sicherheitspolitische Komitee, das sich hierbei auf die im Rahmen der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik entwickelten Strukturen stützt, sowie der 
Ausschuss nach Artikel 65, die dem Rat gegebenenfalls gemeinsame Stellungnahmen 
vorlegen. 
4. Damit die Union und ihre Mitgliedstaaten auf effiziente Weise tätig werden können, nimmt 
der Europäische Rat regelmäßig eine Einschätzung der Bedrohungen vor, denen die Union 
ausgesetzt ist." 
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SATZUNG DER VEREINTEN NATIONEN

Kapitel VII
Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens und bei Angriffshandlungen

A r t i k e l  39

Der  Sicherheitsrat  stellt  fest,  ob  eine  Bedrohung  oder  ein  Bruch  des  Friedens  oder  eine 
Angriffshandlung vorliegt; er gibt Empfehlungen ab oder beschließt, welche Maßnahmen auf 
Grund  der  Artikel  41 und  42 zu  treffen  sind,  um  den  Weltfrieden  und  die  internationale 
Sicherheit zu wahren oder wiederherzustellen.

A r t i k e l  40

Um einer Verschärfung der Lage vorzubeugen, kann der Sicherheitsrat, bevor er nach Artikel 
39 Empfehlungen abgibt oder Maßnahmen beschließt, die beteiligten Parteien auffordern, den 
von ihm für notwendig oder erwünscht erachteten vorläufigen Maßnahmen Folge zu leisten. 
Diese vorläufigen Maßnahmen lassen die Rechte, die Ansprüche und die Stellung der beteiligten 
Parteien  unberührt.  Wird  den  vorläufigen  Maßnahmen  nicht  Folge  geleistet,  so  trägt  der 
Sicherheitsrat diesem Versagen gebührend Rechnung.

A r t i k e l  41

Der Sicherheitsrat kann beschließen, welche Maßnahmen - unter Ausschluss von Waffengewalt 
- zu ergreifen sind, um seinen Beschlüssen Wirksamkeit zu verleihen; er kann die Mitglieder 
der  Vereinten  Nationen  auffordern,  diese  Maßnahmen  durchzuführen.  Sie  können  die 
vollständige oder teilweise Unterbrechung der Wirtschaftsbeziehungen, des Eisenbahn-, See- 
und  Luftverkehrs,  der  Post-,  Telegraphen-  und  Funkverbindungen  sowie  sonstiger 
Verkehrsmöglichkeiten und den Abbruch der diplomatischen Beziehungen einschließen.

A r t i k e l  42

Ist  der  Sicherheitsrat  der  Auffassung,  dass  die  in  Artikel  41 vorgesehenen  Maßnahmen 
unzulänglich sein würden oder sich als unzulänglich erwiesen haben, so kann er mit Luft-, See- 
oder  Landstreitkräften  die  zur  Wahrung  oder  Wiederherstellung  des  Weltfriedens  und  der 
internationalen  Sicherheit  erforderlichen  Maßnahmen  durchführen.  Sie  können 
Demonstrationen, Blockaden und sonstige Einsätze der Luft-, See- oder Landstreitkräfte von 
Mitgliedern der Vereinten Nationen einschließen.

A r t i k e l  43

(1) Alle Mitglieder der Vereinten Nationen verpflichten sich, zur Wahrung des Weltfriedens und 
der  internationalen  Sicherheit  dadurch  beizutragen,  dass  sie  nach  Maßgabe  eines  oder 
mehrerer Sonderabkommen dem Sicherheitsrat auf sein Ersuchen Streitkräfte zur Verfügung 
stellen, Beistand leisten und Erleichterungen einschließlich des Durchmarschrechts gewähren, 
soweit dies zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlich ist.
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(2) Diese Abkommen haben die Zahl und Art der Streitkräfte, ihren Bereitschaftsgrad, ihren 
allgemeinen  Standort  sowie  die  Art  der  Erleichterungen  und  des  Beistands  vorzusehen.
(3)  Die  Abkommen  werden  auf  Veranlassung  des  Sicherheitsrats  so  bald  wie  möglich  im 
Verhandlungswege  ausgearbeitet.  Sie  werden  zwischen  dem  Sicherheitsrat  einerseits  und 
Einzelmitgliedern  oder  Mitgliedergruppen  andererseits  geschlossen  und  von  den 
Unterzeichnerstaaten nach Maßgabe ihres Verfassungsrechts ratifiziert.

A r t i k e l  44

Hat der Sicherheitsrat  die Anwendung von Gewalt beschlossen, so lädt er ein in ihm nicht 
vertretenes Mitglied, bevor er es zur Stellung von Streitkräften auf Grund der nach Artikel 43 
übernommenen  Verpflichtungen  auffordert,  auf  dessen  Wunsch  ein,  an  seinen  Beschlüssen 
über den Einsatz von Kontingenten der Streitkräfte dieses Mitglieds teilzunehmen.

A r t i k e l  45

Um  die  Vereinten  Nationen  zur  Durchführung  dringender  militärischer  Maßnahmen  zu 
befähigen, halten Mitglieder der Organisation Kontingente ihrer Luftstreitkräfte zum sofortigen 
Einsatz  bei  gemeinsamen  internationalen  Zwangsmaßnahmen  bereit.  Stärke  und 
Bereitschaftsgrad dieser Kontingente sowie die Pläne für ihre gemeinsamen Maßnahmen legt 
der Sicherheitsrat mit Unterstützung des Generalstabsausschusses im Rahmen der in Artikel 43 
erwähnten Sonderabkommen fest.

A r t i k e l  46

Die Pläne für die Anwendung von Waffengewalt werden vom Sicherheitsrat mit Unterstützung 
des Generalstabsausschusses aufgestellt.

A r t i k e l  47

(1) Es wird ein Generalstabsausschuss eingesetzt, um den Sicherheitsrat in allen Fragen zu 
beraten und zu unterstützen, die dessen militärische Bedürfnisse zur Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit, den Einsatz und die Führung der dem Sicherheitsrat zur 
Verfügung gestellten Streitkräfte, die Rüstungsregelung und eine etwaige Abrüstung betreffen.
(2) Der Generalstabsausschuss besteht aus den Generalstabschefs der ständigen Mitglieder des 
Sicherheitsrats oder ihren Vertretern. Ein nicht ständig im Ausschuss vertretenes Mitglied der 
Vereinten Nationen wird vom Ausschuss eingeladen, sich ihm zu assoziieren, wenn die Mitarbeit 
dieses Mitglieds für die wirksame Durchführung der Aufgaben des Ausschusses erforderlich ist.
(3) Der Generalstabsausschuss ist unter der Autorität des Sicherheitsrats für die strategische 
Leitung  aller  dem  Sicherheitsrat  zur  Verfügung  gestellten  Streitkräfte  verantwortlich.  Die 
Fragen  bezüglich  der  Führung  dieser  Streitkräfte  werden  später  geregelt.
(4) Der Generalstabsausschuss kann mit Ermächtigung des Sicherheitsrats nach Konsultation 
mit geeigneten regionalen Einrichtungen regionale Unterausschüsse einsetzen.

A r t i k e l  48

(1) Die Maßnahmen, die für die Durchführung der Beschlüsse des Sicherheitsrats zur Wahrung 
des Weltfriedens  und der  internationalen  Sicherheit  erforderlich  sind,  werden je  nach dem 
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Ermessen des Sicherheitsrats von allen oder von einigen Mitgliedern der Vereinten Nationen 
getroffen.
(2) Diese Beschlüsse werden von den Mitgliedern der Vereinten Nationen unmittelbar sowie 
durch  Maßnahmen  in  den  geeigneten  internationalen  Einrichtungen  durchgeführt,  deren 
Mitglieder sie sind.

A r t i k e l  49

Bei der Durchführung der vom Sicherheitsrat beschlossenen Maßnahmen leisten die Mitglieder 
der Vereinten Nationen einander gemeinsam handelnd Beistand.

A r t i k e l  50

Ergreift der Sicherheitsrat gegen einen Staat Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen, so kann 
jeder andere Staat, ob Mitglied der Vereinten Nationen oder nicht, den die Durchführung dieser 
Maßnahmen vor besondere wirtschaftliche Probleme stellt, den Sicherheitsrat zwecks Lösung 
dieser Probleme konsultieren.

A r t i k e l  51

Diese  Charta  beeinträchtigt  im  Falle  eines  bewaffneten  Angriffs  gegen  ein  Mitglied  der 
Vereinten  Nationen  keineswegs  das  naturgegebene  Recht  zur  individuellen  oder  kollektiven 
Selbstverteidigung,  bis  der  Sicherheitsrat  die  zur  Wahrung  des  Weltfriedens  und  der 
internationalen  Sicherheit  erforderlichen  Maßnahmen  getroffen  hat.  Maßnahmen,  die  ein 
Mitglied  in  Ausübung  dieses  Selbstverteidigungsrechts  trifft,  sind  dem Sicherheitsrat  sofort 
anzuzeigen; sie berühren in keiner Weise dessen auf dieser Charta beruhende Befugnis und 
Pflicht, jederzeit die Maßnahmen zu treffen, die er zur Wahrung oder Wiederherstellung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit für erforderlich hält.

Kapitel VIII
Regionale Abmachungen

A r t i k e l  52

(1)  Diese  Charta  schließt  das  Bestehen  regionaler  Abmachungen  oder  Einrichtungen  zur 
Behandlung  derjenigen  die  Wahrung  des  Weltfriedens  und  der  internationalen  Sicherheit 
betreffenden Angelegenheiten nicht aus, bei denen Maßnahmen regionaler Art angebracht sind; 
Voraussetzung hierfür ist, dass diese Abmachungen oder Einrichtungen und ihr Wirken mit den 
Zielen  und  Grundsätzen  der  Vereinten  Nationen  vereinbar  sind.
(2)  Mitglieder  der  Vereinten  Nationen,  die  solche  Abmachungen  treffen  oder  solche 
Einrichtungen schaffen, werden sich nach besten Kräften bemühen, durch Inanspruchnahme 
dieser Abmachungen oder Einrichtungen örtlich begrenzte Streitigkeiten friedlich beizulegen, 
bevor  sie  den  Sicherheitsrat  damit  befassen.
(3)  Der  Sicherheitsrat  wird  die  Entwicklung  des  Verfahrens  fördern,  örtlich  begrenzte 
Streitigkeiten  durch  Inanspruchnahme  dieser  regionalen  Abmachungen  oder  Einrichtungen 
friedlich  beizulegen,  sei  es  auf  Veranlassung  der  beteiligten  Staaten  oder  auf  Grund  von 
Überweisungen  durch  ihn  selbst.
(4) Die Anwendung der Artikel 34 und 35 wird durch diesen Artikel nicht beeinträchtigt.
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A r t i k e l  53

(1) Der Sicherheitsrat nimmt gegebenenfalls diese regionalen Abmachungen oder Einrichtungen 
zur  Durchführung  von  Zwangsmaßnahmen  unter  seiner  Autorität  in  Anspruch.  Ohne 
Ermächtigung  des  Sicherheitsrats  dürfen  Zwangsmaßnahmen  auf  Grund  regionaler 
Abmachungen oder seitens regionaler Einrichtungen nicht ergriffen werden; ausgenommen sind 
Maßnahmen gegen einen Feindstaat im Sinne des Absatzes 2, soweit sie in Artikel 107 oder in 
regionalen,  gegen die Wiederaufnahme der Angriffspolitik  eines solchen Staates gerichteten 
Abmachungen  vorgesehen  sind;  die  Ausnahme gilt,  bis  der  Organisation  auf  Ersuchen der 
beteiligten Regierungen die Aufgabe zugewiesen wird, neue Angriffe eines solchen Staates zu 
verhüten.
(2) Der Ausdruck "Feindstaat" in Absatz 1 bezeichnet jeden Staat, der während des Zweiten 
Weltkriegs Feind eines Unterzeichners dieser Charta war.

A r t i k e l  54

Der Sicherheitsrat ist jederzeit vollständig über die Maßnahmen auf dem laufenden zu halten, 
die  zur  Wahrung  des  Weltfriedens  und der  internationalen  Sicherheit  auf  Grund regionaler 
Abmachungen  oder  seitens  regionaler  Einrichtungen  getroffen  oder  in  Aussicht  genommen 
werden.
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